
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes

§ 9 (7) BauGB

§ 16 (5) BauNVO

FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN § 9 (1) Nr. 25 a BauGB

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

GRÜNFLÄCHEN

Öffentliche Grünfläche,
Zweckbestimmung: "Spielplatz"

§ 9 (1) Nr. 15 und (6) BauGB

Ö1

Öffentliche Grünfläche,
Zweckbestimmung: "Entwässerungsmulde"Ö2

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der 
Anlieger und Ver- und Entsorgungsberechtigten zu 
belastende Flächen

§ 9 (1) Nr. 21 und (6) BauGB

mit Geh- und Fahrrechten zu Gunsten der Anlieger zu 
belastende Flächen

§ 9 (1) Nr. 21 und (6) BauGB

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE 
ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG 
SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN

Fläche für Versorgungsanlagen, Zweckbestimmung: 
Elektrizität

§ 9 (1) Nr. 12 und (6) BauGB

G+F


